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Kindergarten Leitsatz 
 

 

Miteinander leben – Voneinander lernen 
 

 

Den Grundstein zu Toleranz  

und Weltoffenheit 

schon im Kindergarten legen 

http://www.erzbistum-muenchen.de/StBonifatiusHaar


INFORMATIONEN ZUM KINDERGARTEN ST.BONIFATIUS 
 

Liebe Eltern, 
 

Sie haben Interesse Ihr Kind in unserem Kindergarten anzumelden! 

Deshalb möchten wir Ihnen hiermit ein kleines Informationsblatt an die Hand 

geben, das Ihnen die Auswahl des Kindergartens erleichtern soll. 

Über unseren Kindergarten: 

Der Kindergarten St.Bonifatius ist seit 1977 in Betrieb und beheimatet 2 Gruppen 

mit maximal 25 Kindern im Alter zwischen in der Regel 3 und 7 Jahren. 

Träger ist die katholische Pfarrei St.Bonifatius, Haar. 

Die personelle Besetzung unseres Kindergartens besteht derzeit aus 

5 Erzieherinnen und 2 Kinderpflegerinnen. 

 

Für viele Kinder und Eltern heißt es nun zum erstenmal: 

“Ich gehe in den Kindergarten” und das bedeutet: 

 
1. Voraussetzungen für den Kindergartenbesuch 
 

…für das Kind: 

- sich lösen können von der Mama und dem Papa 

- einen anderen Erwachsenen kennenlernen und akzeptieren 

- sich an Regeln und Grenzen halten 

- sich im jeweiligen Gruppenzimmer, im Haus, orientieren 

- sich entscheiden können, was, mit wem, wie lange, wo und überhaupt, ob man 

spielen möchte / kann? 

- Kontakte zu anderen Kindern knüpfen 

- einer unter vielen sein / nicht nur sich selbst sehen 

- Wünsche und Bedürfnisse äußern und auch einmal zurückstellen können 

- selbständig Essen 

- sich an- und ausziehen können und vieles mehr... 

- und sich letztendlich auch noch dabei wohlfühlen ! …alles nicht so einfach! 
 

…für die Eltern: 

- sich vom Kind lösen können 

- ein Stück der Erziehungsverantwortung abgeben können 

- eine zusätzliche Bezugsperson im Leben Ihres Kindes akzeptieren können 

- vielleicht von den eigenen Vorstellungen abweichende erzieherische Einstel-

lungen und Methoden annehmen können 

- damit umgehen können, dass Ihr Kind eines unter vielen ist 

- Bereitschaft die Arbeit im KiGa mitzutragen und das Team zu unterstützen 

- die Regeln des KiGas akzeptieren und einhalten (z.B. Bring- und Holzeiten) 

 
2. Aufnahmebedingungen und Anmeldung 
 

* Die Aufnahme in den Kindergarten erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze 

für Kinder vom i.d.R. 3.Lebensjahr an bis zum Beginn der Schulpflicht. 

* Unsere Aufnahmekriterien sind (Reihenfolge ohne Wertung - keine Ausschlußkriterien): 
- Wohnort: Gemeinde Haar (Vorgabe der Gemeinde Haar wegen Bezuschussung) 

- Zugehörigkeit zur Pfarrei St. Bonifatius 

- Alter, Geschlecht, Entwicklungsstand des Kindes (wg. päd. sinnvoller Gruppenmischung) 

- Religion 

- Berufstätigkeit der Eltern 

- Familiäre Situation, z.B. Alleinerziehend, Geschwisterkind 

- Zustimmung zur Konzeption und zu unseren religiösen Inhalten 

Aus all diesen Kriterien versuchen wir uns ein Bild zu machen und unsere Plätze möglichst gerecht 

zu vergeben. Werden falsche Angaben gemacht (z.B. zur Berufstätigkeit) zieht dies die Kündigung 

des Platzes nach sich.  

* Die Anmeldung gilt grundsätzlich für das gesamte Kindergartenjahr 

* Wünschenswert ist die Einsichtnahme in das Kinder-Untersuchungsheft zum Nach-

weis der altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung (z.B. U 7a). 

* Die Eltern verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge und einen 

Wohnortwechsel unverzüglich mitzuteilen. 



* Um in Notfällen erreichbar zu sein, verpflichten sich die Eltern Änderungen der 

Anschrift und der privaten und geschäftlichen Telefonnummern der Leiterin un-

verzüglich mitzuteilen. 
 

* Alle Angaben der Eltern und des Kindes werden gemäß den datenschutzrechtlichen 

Vorschriften streng vertraulich behandelt. 

 
3. Elternbeiträge und Betreuungszeiten gültig ab 1.9.2018 
 
 

Bezeichnung Betreuungszeit Elternbeitrag 

Basisplatz 1) 3 - 4 h 120 € 

Vormittagsplatz 1 4 - 5 h 133 € 

Vormittagsplatz 2 5 - 6 h 146 € 

Ganztagsplatz 1 6 - 7 h 158 € 

Ganztagsplatz 2 7 - 8 h 171 € 

Ganztagsplatz 3 8 - 8 ½ h 178 € 

 
1) Basisplatz nicht buchbar für Kindergartenkinder, da die pädagogisch nötige Kernzeit nicht abgedeckt ist. 
 

Bring- und Holzeiten: 7:15–8:25 Uhr   12:25–12:30/14-14:15/15-15:15/15:30-15:45Uhr 

Pädagog. Kernzeiten: 8:25–12:25 Uhr (für alle) und 12:30–14 (für Ganztagskinder) 
 

Die Elternbeiträge sind in der Gemeinde Haar (meist) einheitlich und werden bei 

uns 11 mal pro Jahr erhoben. Sie enthalten u.a. 5 € Spielgeld. 

Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie gleichzeitig den Kindergarten, ermäßigt 

sich der monatliche Beitrag für das zweite und weitere Kinder um 10 Euro.  

Eltern mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Übernahme 

des KiGa-Beitrages beim Landratsamt zu stellen.  

 
4. Warmes Mittagessen 
 

- Wir bestellen warmes Mittagessen bei einem professionellen Kindergarten- / 

Schul-Caterer und lassen es anliefern. Es wird im KiGa portioniert und 

ausgeteilt. 

- Wir achten darauf, dass auch Gerichte ohne Schweinefleisch zur Verfügung 

stehen, damit unsere muslimischen Kinder daran teilnehmen können. 

- Die Bestellung ist fest für das ganze Kindergartenjahr für die Wochentage 

Montag bis Freitag, d. h. 5 x pro Woche, zu buchen. Der Rechnungsbetrag wird, 

wie der KiGa Elternbeitrag, 11 mal pro Jahr von uns von Ihrem Konto eingezogen. 

Nur in begründeten Ausnahmefällen können wir davon abweichen. 

- Bei Buchung eines Ganztagsplatzes ist das warme Mittagessen verpflichtend zu 

bestellen. 

- Die Jugendkasse vom Landratsamt übernimmt teilweise die Kosten für das 

Mittagessen, wenn das Kind einen langen Platz gebucht hat und der Elternbeitrag 

übernommen wird. 

- Wegen dem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand gibt es keine Rück-

erstattung des Essenspreises, wenn das Kind einzelne Tage fehlt bzw. krank ist. 

- Für die Feriendienstzeiten (i.d.R. Oster- / Pfingstferien) ist eine 

Rückerstattung möglich auf schriftlichen Antrag mit mindestens 1 Woche Vorlauf 

und ab einer Fehlzeit von mindestens einer Woche.  

- Eine Rückerstattung ist möglich auf schriftlichen Antrag mit mindestens 1 Woche 

Vorlauf und ab einer Fehlzeit von mindestens einem Monat. 

- Es werden in diesen Fällen 10€ / Woche rückerstattet, denn auch die weiter 

laufenden Kosten (z.B. die Küchenhilfe) müssen finanziert werden. 

- Der Komplettpreis für Mittagessen inklusive Dessert beträgt derzeit 80€ pro 

Monat. Bei erhöhtem Verwaltungsaufwand, wie z.B. bei Extra-Rechnungstellung, 

90€. 

 
5. Ferien - und Schließtage 
 

Der Kindergarten ist in den Weihnachtsferien und 3-4 Wochen im August geschlos-

sen. In den Oster- und Pfingstferien gibt es einen Feriendienst von 7:30-14Uhr. 



6. Regelung in Krankheitsfällen und Abwesenheit des Kindes 
 

Bei Erkrankung ist das Kind umgehend zu entschuldigen. Kinder, die an einer an-

steckenden Krankheit leiden, oder z.B. von Kopfläusen befallen sind, dürfen den 

Kindergarten nicht besuchen. 

 
7. Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
 

Unser engagiertes Fachpersonal möchte gemeinsam mit Ihnen die Entwicklungs- und 

Bildungschancen Ihres Kindes verwirklichen. Wir versuchen, den Kindern möglichst 

viele Bildungsmöglichkeiten zu geben, die die Persönlichkeitsentfaltung unter-

stützen.  

Gemeinsame Erlebnisse in der altersgemischten Gruppe wecken beim Kind die Freude, 

sich mit seiner Umwelt positiv auseinanderzusetzen. Seine Gemeinschaftsfähigkeit 

sowie sein Durchsetzungsvermögen und Aufgabenbewußtsein werden gestärkt. 
 

Ihr Kind kann nur dann auf seine Umwelt in dieser Weise zugehen, wenn es sich an-

genommen, also geborgen, fühlt. Deshalb ist es unsere Aufgabe, neben dem Angebot 

an Anregungen, Material und Spielmöglichkeiten eine Atmosphäre des Vertrauens und 

der Liebe zu schaffen. 

 

Die Schwerpunkte unserer Pädagogik: 

- religiöse Erziehung 

- rhythmisch-musische Erziehung 

- Hinführung zur Schulreife 

- Individuelle Sprach- und Sprecherziehung 

- Förderung der Grob- und Feinmotorik 

- Mitgestaltung der Feste in der Gemeinde 

 

Für die Arbeit in unserer Einrichtung gelten das Bayerische Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit der Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG), sowie un-

sere Kindergartenordnung und unsere Konzeption. 

 

Unser Kindergarten stellt in seinem Erziehungskonzept die ganzheitliche elemen-

tare Persönlichkeitsbildung in den Mittelpunkt der Bildung, Erziehung und Betreu-

ung. 

Voraussetzung hierfür ist die Erfahrung des Kindes, ohne Bedingung akzeptiert zu 

sein. Durch diese erlebte mitmenschliche Erfahrung des Kindes soll die Grundlage 

für die Persönlichkeitsbildung und den Glauben geschaffen werden. 

Wesentlich dafür ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Der Kindergarten ist und bleibt eine familien - ergänzende Einrichtung. 
 

 

 

In diesem Sinne freuen sich auf gute Zusammenarbeit: 

 

Das Kindergartenteam und der Träger: 

 
 

    
 

L.Haller    G.Czaja    I.Freundl    B.Hilgers    D.I.-Özdemir    R.Crnac   J.Sontheimer   B.Hilgers        Josef Dimpfl         Richard Friedl 

KiGa Leitung     Erzieherinnen                 Kinderpflegerinnen           Erzieherin  Kinderpflegerin   Pastoralreferent      Trägervertreter 

 

 

 

Weitergehende Informationen (z.B. unsere ausführliche Konzeption) finden Sie unter 

www.erzbistum-muenchen.de/StBonifatiusHaar 
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